
 

  
Die Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage 

mit Schreiben vom 8. April 2019 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Jacqueline Bernhardt, Fraktion DIE LINKE  
 
 

Situation im Betreuungswesen 
 

und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Wie hoch waren die aufgewendeten Mittel für alle Betreuungsvereine 

für den „Basisbetrag“ gemäß Punkt 5.3 der Richtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen, 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und Gesundheit? 

 

 

 

Die Höhe der aufgewendeten Mittel für alle Betreuungsvereine für den Basisbetrag bildet nach-

folgende Tabelle ab. 

In Anlehnung an den in den Fragen 3 und 4 genannten Zeitraum „seit 2015“ umfasst die nach-

folgende Tabelle ebenfalls den Zeitraum ab dem Jahr 2015. 

 

 Summe Basisbetrag in Euro  

2015 81.000,00 

2016 83.727,25 

2017 88.000,00 

2018 89.000,00 
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2. Wie hoch waren die Mittel pro Betreuungsverein und für alle Betreu-

ungsvereine insgesamt für den „variablen Betrag“, der bis zu 200 Euro 

pro Betreuungsfall betragen kann, gemäß Punkt 5.3 der Richtlinie über 

die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungs-

vereinen, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und 

Gesundheit (bitte nach Jahren angeben)? 

 

 

Nachfolgende Tabelle bildet die Höhe der Mittel für den variablen Betrag für die einzelnen und 

für alle Betreuungsvereine ab. Der in Nummer 5.3 der Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen vorgesehene variable Betrag berücksich-

tigt die bereitstehenden ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer und nicht den Betreuungs-

fall. Er beläuft sich auf bis zu 200 Euro pro ehrenamtlichen Betreuer. 

Zu dem in der Tabelle abgebildeten Zeitraum 2015 bis 2018 wird auf den eingangs der Antwort 

auf Frage 1 gegebenen Hinweis verwiesen. 

 

 
 

Betreuungsverein                             Ort 

 

variabler 

Betrag in 

Euro 2015 

variabler 

Betrag in 

Euro 2016 

variabler 

Betrag in 

Euro 2017 

variabler 

Betrag in 

Euro 2018 

Caritasverband Erzbistum 

Hamburg e. V. 

Waren Erster Antrag im Jahr 

2017 

5.261,94  4.830,59  

Caritasverband Erzbistum 

Hamburg e. V. 

Wismar 4.553,46  4.061,41  3.069,46  3.312,40  

Betreuungsverein  

St. Anna e. V.  

Schwerin 4.670,22  6.356,99  6.285,09  5.382,66  

Betreuungsverein  

St. Franziskus e. V. 

Güstrow 17.396,56  10.418,40  8.185,24  9.937,20  

Betreuungsverein  

Für den Anderen e. V. 

Stralsund 3.502,66  5.297,49  4.384,95  3.864,47  

Betreuungsverein  

Christophorus e. V.  

Greifswald 2.335,11  3.708,25  3.215,63  3.036,37  

Betreuungsverein  

„Neues Ufer“ e. V. 

Schwerin 3.736,17 5.827,24  4.384,95  4.140,50  

Betreuungsverein 

Miteinander e. V. 

Güstrow 7.005,33  10.241,82  8.331,40  7.728,93  

Betreuungsverein 

Südwest Mecklenburg 

Hagenow 7.822,62  13.773,48  9.646,89  9.523,16 

Betreuungsverein  

Perspektive e. V. 

Waren 7.939,37   13.243,73  11.108,53  10.489,27  

Betreuungsverein Solid e. V Rostock - - 2.923,30  2.760,33 

Gesamt  58.961,50  72.928,81  66.797,38  65.005,88  

 

Bei der Ermittlung des variablen Betrages wird das nach Abzug des Gesamtbedarfs der Basis-

beträge vom Haushaltsansatz verbleibende Budget durch die Gesamtanzahl der gemeldeten 

Betreuerinnen und Betreuer geteilt. Der daraus ermittelte Betrag pro Betreuer wird bei dem 

einzelnen Betreuungsverein mit der gemeldeten Betreuerzahl vervielfacht. Die Summe aus dem 

Basisbetrag und dem wie beschrieben ermittelten variablen Betrag wird der beantragten 

Zuwendung gegenübergestellt und als Maximalwert der Bewilligung zugrunde gelegt. Ist die 

beantragte Zuwendung geringer als der errechnete Betrag, wird maximal in Höhe der Bean-

tragung bewilligt. 
  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/3346 
  

 3 

 
3. Wie viele Personen wurden in den Jahren seit 2015 durch die 

Betreuungsvereine betreut? 

Wie hoch wurde dementsprechend der „variable Betrag“ festgesetzt 

(bitte nach Jahren angeben)? 

 

 

 

Als Personen, die durch die Betreuungsvereine betreut werden, werden ehrenamtliche 

Betreuerinnen und Betreuer im Sinne von Nummer 5.3 der Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen verstanden. 

 

 Summe gemeldeter  

Betreuerinnen und Betreuer 

Höhe „variabler Betrag“ pro  

Betreuerin und Betreuer in Euro 

2015 505 116,76 

2016 413 160,47 

2017 457 146,16 

2018 471 138,02 

 

 
 

4. Wie viele Betreuungsvereine unterschritten die in Punkt 4.3 geforderten 

Personen und erhielten allein den „Basisbetrag“ (bitte seit 2015 nach 

Jahren angeben)? 

 

 

 

Zur Anzahl der Betreuungsvereine, die aufgrund der Unterschreitung der nach Nummer 4.3 der 

einschlägigen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreu-

ungsvereinen für die Gewährung des variablen Betrages erforderliche Anzahl von mindestens 

20 ehrenamtlichen Betreuern allein den Basisbetrag erhalten haben, gibt nachfolgende Über-

sicht Auskunft.  

 

 

2015 2016 2017 2018 

10 11 10 10 

 

 
 

5. Wie schätzt die Landesregierung den Gesetzentwurf zur Anpassung der 

Betreuer- und Vormündervergütung vom Februar 2019 ein? 

 

6. Wann wird dieser voraussichtlich den Bundesrat erreichen? 

 

7. Wie wird sich die Landesregierung nach dem derzeitigen Stand 

verhalten? 

 
 

 

Die Fragen 5 bis 7 werden zusammenhängend beantwortet.  
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Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist eine Anpassung der Berufsbetreuervergütung 

nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz vorgesehen. Parallel dazu sieht der 

Gesetzentwurf eine Anpassung der Vergütung der Berufsvormünder und Verfahrenspfleger 

vor. Das damit verbundene gesetzgeberische Anliegen, für eine angemessene Vergütung dieses 

Personenkreises Sorge zu tragen, die vom Gericht bestellt werden und deren Aufgabenwahr-

nehmung im öffentlichen Interesse liegt, wird von der Landesregierung grundsätzlich geteilt. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt dem Bundesrat als Drucksache 101/19 mit Datum 

vom 1. März 2019 vor. Die Bundesratsbefassung dauert an. Das Kabinett wird das Abstim-

mungsverhalten des Landes in seiner Sitzung vor der Plenarsitzung des Bundesrates, in der über 

die Zustimmung des Gesetzentwurfs entschieden wird, beschließen. 
 

 


